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Im Nam en des Der tsch en Volkes 

In der Strafsache gegen den Kaufmann 1 | genannt S 
J! aus Hamburg, zur Ze i t -  im Untersuchungsgefängnis 

i n  Hamburg i n  Untersuchungshaft, 
. 

wegen Rassenschande, 
Nat das He ichsger icht ,  j.Strafsenat, i n  der Sitzung 
vom 22.Juli 1940, an der  teilgenommen haben 

als R i c h t e r :  . 
der Reichsger tchtsrat Dr. Gängerich als Vorsitzender 
und d i e  Reichsgerichtsräte .Dr.Hartung, Schoerl in, 
Guth, Schaefer II, 

als Beamter der .Staatsanwal tschaft: 
der He ichsanwal t Kirchner, 

als Urhunásbeamter der Geschäftsstelle: 
der Sekretär Heyer, 

auf d i e  Rev is ion des Angeklagten nach azündl scher 
Verhandlung für Recht erkannt: 

Die  Revis ion gegen das arzei ı  des Landgerichts i n  H a m b u r g 
DOM 29.April 1940 w i r d  verworfen; d i e  Kosten des Rechtsmittels 
werden dem Beschwerdeführer aufer legt.  

Von Rechts 

\ 

wegen 

Gründe 

Die  Verurteilung des Angeklagten wegen vollendeter Rassen.-= 
Schande i n  v i e r  I"rtZIenlunter.Ziegt nach der äußeren und inneren 
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Iuzseize keinen rechtlichen Bedenken. Die Auffassung der Revision 
im dritten füll TU | liege nur eine straflose Vorberei tungs- 
handlung vor, geht .fehl. 

r 

Nach der .RechtSprechung des Reichsgerichts umfaßt der ,Ge= 
schlechtsverkehr' im Sinne des §' 11 der Ersten VO zur Ausführung 
des .BlutSchG' außer dem Beischlaf' auch alle geschlechtlichen Betä- 
tigungen (Handlungen oder Duldungen), die nach der Art ihrer Vor-= 
nehme bestimmt sind, an Stelle des Beischlafs der Befriedigung des 
Oeschlechtstriebes mindestens des einen Teiles zu dienen (Rest 
Bd. 70 s. .3?5; Bd. 71 S. 7; Bd. 235. .94'u.a.). Liebeswerbungen 
dagegen, die die trau zum Geschlechtsverkehr willensmäßig geneigt 
machen sollen, sich aber nach natürlicher Auffassung nicht als ge= 
schlechtliche Betätigungen 'darstell en, sind nicht als Geschlechts= 
verkehr anzusehen (Real: vom 8.Ju1± 1938 4 D 453/38 :r JW' i9}8 
S. gjjg; BGBt Bd. 74 S. 86, 88). Nach der Annahme des lhtrichters, 
die keinen Rechtsirrtum erkennen 1äßß› wollte sich der angeklagte, 
der infolge seines Alters zu seiner Befriedigung nur auf .Ersatz- 
handlungen angewiesen ist, schon durch das Umarmen und Küssen der 

Befriedigung verschaffen. LUnach waren Umarmungen und 
nicht etwa nur dazu bestimmt, auf die Sinne der T ein 

zuwinken, um diese für den Beischlaf* geneigt-zu machen; denn die= 
sei kam nach dem körperlichen Zustand des Angeklagten gar nicht in 
frage. Daß der Angeklagte, wie die Revision geltend macht, durch 
UMarmen und Küssen der .T seine Befriedigung noch nicht er: 
langt hat, ist rechtlich unerheblich. Eine Ersatzhandlung, 'die der 
Befriedigung des Geschlechtstntebes dienen soll, ist schon mit der 
Vornahme, nicht erst mit der Erreichung des beabsichtigten Erfolges 
strafbar (des: Bd. 23 s. 94,97)- ̀ 1m' vorliegenden falle dienten 
- wie das Landgericht festgestellt hat.- schon ÜMarmungen und Küste 
se der Beer tedigung des Gesehlechtstriebes des Angeklagten; es 
kommt daher nicht darauf an, daß der~ Angeklagte noch weitere .Er= 
satzhandlungen - Fassen an den Geschlecht steil der? - vor= 
nehmen wollte, aber an der Vornahme durch den Widerstand und das 
Weglaufen des üfidchens gehindert wurde. 

Zur allgemeinen. Sachrüge ist noch folgendes .zu bemerken: 
Das Landgericht nimmt an, es unterliege auf Grund der Haupt: 

verhandlung keinem Zweifel, daß der Angeklagte für seine 'loten nach 
seinem Getsteszustond voll verantwortlich Set» (ad. Bl. .9}; Diese 
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an sich knappe Feststellung läßt unter den besonderen Umständen des 
ihlles keinen fiechtstrrtum erkennen. 
' Hàßgebend"für die trage der› Zurechnungsfähtgkett des Angeklag= 
den ist daß die Strafbarkeit seines IUns~ nicht in einer geschleehg 
liehen Verirrung, sondern allein darin beruht, daß er als Jude 
deàtschblüttge Partnerinnen gewählt hat. Daß der Angeklagte nach 
dieser Bicntung in der~ Lage gewesen ist, das üherlaubte einzusehen 
und nach dieser Einsicht zu handeln, hat das L~ ~ndgerícht ersucht= 
lieh daraus geschlossen, daß er wegen der möglicherweise vorhande= 
neu Strafbarkeit nach Fereinbarμng mit der den 
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geschlechtlichen Verkehr mtt ihr eingestellt und diese Vereinba= 
rung auch tatsächlich innegehaltenlhat. 
geh. : Ginger ich Hartung Scheer] in 

Gutlz .Scha efe r* 
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